
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1979/10/18 8Ob168/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.1979

Norm

ABGB §1295 Ia3a

EKHG §9 Abs2 C

Rechtssatz

Keine Haftung wegen Nichtbeachtung der gesteigerten Sorgfaltsp5icht nach § 9 Abs 2 EKHG, wenn es am ursächlichen

Zusammenhang zwischen dieser Nichtbeachtung und dem Unfall fehlt.

Entscheidungstexte

8 Ob 168/79

Entscheidungstext OGH 18.10.1979 8 Ob 168/79
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